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Sehr geehrter Herr Präsident! 

 

Im Sinne der Resolution des Landtages von Niederösterreich vom 3. Juli 2008, Ltg. -

40/R-1-2008, betreffend die Zusammenführung der Krankenversicherungsträger hat 

die NÖ Landesregierung den Beschluss des Landtages an die Bundesregierung, 

z. H. des Herrn Bundeskanzlers, weitergeleitet.  

 

Es wurde an die Bundesregierung das Ersuchen gestellt, alle erforderlichen Schritte 

zur Umsetzung des angeführten Landtagsbeschlusses zu veranlassen. Weiters 

wurde auch an den Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger 

appelliert, alle erforderlichen Schritte zur Umsetzung des angeführten 

Landtagsbeschlusses zu veranlassen.       

 

Das Bundeskanzleramt nahm mit Schreiben vom 5. November 2008 Stellung wie 

folgt:  

 
„Bekanntlich konnte die Reform der Krankenversicherungsträger durch die vorzeitige 

Landtag von Niederösterreich 
Landtagsdirektion 

Eing.: 04.02.2009 

zu Ltg.-40/R-1-2008 

-Ausschuss 



Beendigung der XXIII. Gesetzgebungsperiode des Nationalrates nicht mehr 

beschlossen werden. Eine solche Maßnahme bleibt daher der künftigen 

Bundesregierung vorbehalten. 

Unabhängig davon ist aber zu bemerken, dass die von Ihnen gewünschte 

"Zusammenführung aller Krankenversicherungsträger auf Landesebene" jedenfalls 

im Hinblick darauf, dass das Sozialversicherungswesen in die Kompetenz des 

Bundes fällt, eine grundlegende Veränderung des Systems bis hin zu Änderungen 

auf Verlassungsebene bedeuten würde und den bisherigen Bestrebungen nach einer 

zunehmenden Vereinheitlichung, die von der österreichischen Bevölkerung erwartet 

wird, widerspräche.“ 

 

Die NÖ Landesregierung beehrt sich, dies zu berichten. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

NÖ Landesregierung 

Mag. Scheele 

Landesrätin 
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